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§ 1 Einleitung 
§ 1 Einleitung  

Auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland lebten zum 31.12.2020 

10.585.053 Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit.1 Zum Vergleich: 

Die Gesamtbevölkerung Österreichs zur selben Zeit betrug 8.932.664,2 die der 

Schweiz 8.670.3003. Die Menschen in der heutigen Gesellschaft sind grenz-

überschreitend mobil. Dies ist keine grundsätzlich neue Entwicklung, sondern 

seit Jahrzehnten Fakt. Individuen heiraten, gründen Familien und sterben in 

Staaten, in welchen sie nicht geboren sind und deren Staatsangehörigkeit sie 

nicht besitzen. Auf derartige gesellschaftliche Tatsachen müssen regelmäßig 

auch gesetzgeberische Reaktionen folgen. Im Hinblick auf die Mobilität gilt 

das für viele Bereiche des öffentlichen Rechts, aber auch zivilrechtliche Modi-

fikationen sind notwendig. Dies betrifft in einem ersten Schritt die Frage, nach 

welcher oder welchen Rechtsordnungen eine Person in ihren privaten Rechts-

verhältnissen überhaupt zu beurteilen ist. Eine der markantesten Reaktionen im 

Hinblick auf die Beantwortung dieser Frage stellt die Verwendung des ge-

wöhnlichen Aufenthaltes dar. Dieser Begriff findet sich mittlerweile in beinahe 

sämtlichen Bereichen des Internationalen Privatrechts (IPR). Die Rechtsord-

nung des Staates, in welchem eine Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, 

ist somit für viele ihrer privatrechtlichen Beziehungen maßgeblich. Insbeson-

dere Staatsverträge und das europäische Kollisionsrecht gaben diesbezüglich 

in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine deutliche Richtung vor. Die flächen-

deckende Verwendung des gewöhnlichen Aufenthaltes in verschiedensten Ge-

setzestexten ist insofern weder grundsätzlich neuartig noch überraschend. His-

torisch stellt sie eine juristische Reaktion dar, aktuell eine juristische Tatsache.  

Im Rahmen dieser Arbeit soll diese Tatsache im Hinblick auf die persönli-

chen Rechtsverhältnisse eines Menschen – zusammengefasst durch den Begriff 

                                                           
1 Statistisches Bundesamt (Destatis), Bevölkerung nach Nationalität und Geschlecht 

(Quartalszahlen), <https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerun 

g/Bevoelkerungsstand/Tabellen/liste-zensus-geschlecht-staatsangehoerigkeit.html> (zuletzt 

abgerufen am 16.01.2023). 
2 Bundesanstalt Statistik (Statistik Austria), Bevölkerungsveränderung nach Komponen-

ten, <https://statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/bevoelkerung/bevoelkerungs 

stand/bevoelkerungsveraenderung-nach-komponenten> (zuletzt abgerufen am 16.01.2023). 
3 Bundesamt für Statistik (Schweiz), Ständige Wohnbevölkerung nach Alter, Kanton, Be-

zirk und Gemeinde, 2010-2020, Excel-Tabelle unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/ 

home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.18344310.html> (zuletzt abge-

rufen am 16.01.2023). 
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des Personalstatuts – untersucht werden. Konkret geht es dabei um die Frage, 

inwiefern die Anknüpfung an den gewöhnlichen Aufenthalt Anknüpfungsge-

rechtigkeit gewährleistet; gemeint sind die speziellen Gerechtigkeitsmechanis-

men im Rahmen der vorliegenden Materie. Betrachtet wird dabei sowohl die 

abstrakte Tauglichkeit des gewöhnlichen Aufenthaltes für die Abbildung „per-

sönlicher“ Rechtsverhältnisse als auch die konkrete Verwendung in den ein-

zelnen Aspekten des Personalstatuts. Es wird zu klären sein, ob wir uns in ei-

nem kollisionsrechtlichen Stadium des reinen Pragmatismus befinden oder ob 

versucht wird, das reale Näheverhältnis eines Menschen zu einer Rechtsord-

nung wiederzugeben. Methodisch wird dabei mit dem Interessenmodell im 

Sinne Kegels gearbeitet. 

Abstrakt geht der Aufbau dieser Arbeit vom Allgemeinen zum Speziellen, 

grob untergliedert in drei Teile. Der erste Teil gibt zunächst eine kurze gene-

relle Einführung in die vorliegend relevante Systematik und Terminologie. Im 

Anschluss werden die rechtsphilosophischen und historischen Grundlagen für 

die weitere Untersuchung vorgestellt. Ausgehend hiervon befasst sich der 

zweite Teil mit der inhaltlichen Konzeption des gewöhnlichen Aufenthaltes; 

auch wenn hier eigene Akzente in der Begriffsfindung gesetzt werden sollen, 

ist dieser Teil dennoch vor allem Notwendigkeit zur eigentlichen Analyse im 

dritten Teil. Dort wird herausgearbeitet, inwiefern der (im zweiten Teil be-

schriebene) gewöhnliche Aufenthalt Anknüpfungsgerechtigkeit (im Sinne des 

ersten Teils) gewährleisten kann.  

Zuletzt soll an dieser Stelle vorweggenommen erwähnt werden, dass das 

vorliegende Thema aus der Perspektive der deutschen Rechtsordnung behan-

delt wurde. Das ist insbesondere an den Stellen dieser Arbeit zu beachten, in 

denen letztlich eine normative Betrachtung zum Tragen kommt. Wertungen, 

welche für den Verfasser selbstverständlich sind, mögen von Lesern, die in 

einem anderen Rechtskreis leben, in Frage gestellt oder kritisiert werden. Den-

noch wird freilich versucht, einen möglichst „neutralen“ Standpunkt einzuneh-

men und die normativen Teile auch als solche zu kennzeichnen.  



   

 

Teil 1 

Die Anknüpfung 

§ 2 Allgemeine Einordnung 
§ 2 Allgemeine Einordnung 

Der folgende kurze Paragrapherfüllt zweierlei Funktionen: Auf der einen Seite 

versucht er, auch denjenigen Leser, welcher keine allzu detailierten Kenntnisse 

der Materie hat, einzuführen und eine systematische Einordnung der Arbeit zu 

ermöglichen. Auf der anderen Seite werden Terminologien erläutert und klar-

gestellt, welche im Weiteren relevant sind. Insbesondere uneinheitlich verwen-

dete Begriffe werden dabei in ihrem Gebrauch allgemein und in dieser Arbeit 

erklärt. 

A. Die Struktur der allseitigen Kollisionsnormen 

Das Internationale Privatrecht setzt sich mit der Frage auseinander, welcher 

zivilrechtliche Normenkatalog auf einen Sachverhalt mit Auslandsberührung1 

anzuwenden ist.2 Die diesbezüglich entscheidenden Normen (Kollisionsnor-

men) schaffen die Anknüpfung3 eines Sachverhaltes an eine Rechtsordnung 

und haben insofern keine unmittelbare materiell-rechtliche Wirkung.4 Zu be-

achten ist, dass jedes Gericht diejenigen Kollisionsnormen heranzieht, die im 

eigenen Staat gelten.5 Für den Praktiker bedeutet dies, dass er zunächst die in-

ternationale Gerichtszuständigkeit prüfen muss.6 

                                                           
1 Das IPR gilt allerdings nach h. M. auch für reine Inlandssachverhalte, Art. 3 EGBGB 

a. E. ist insofern irreführend, vgl. Junker, IPR, § 1 Rn. 13; Rauscher, IPR, Rn. 4; Kegel/Schu-

rig, IPR, S. 6 f.; Mansel, in: FS Canaris, 739 (743 f.); v. Hoffmann/Thorn, IPR, § 1 Rn. 21 f. 

Sofern eine Auslandsberührung gegeben ist, erfolgt eine gerichtliche Prüfung in Deutschland 

von Amts wegen, BGH NJW 1993, 2305 (2306); NJW 1996, 54 (55). 
2 Vgl. auch Art. 3 EGBGB a. E. 
3 Geprägt wurde dieser Begriff von Kahn in: JherJb 30 (1891), 1 (56); anschauliche Er-

klärungen zu dieser Metapher finden sich bei Neuhaus, Grundbegriffe des IPR, S. 150;  

Kropholler, IPR, S. 136; Junker, IPR, § 6 Rn. 2.  
4 Rauscher, IPR, Rn. 162. 
5 Neuhaus, Grundbegriffe des IPR, S. 123; Bamberger/Roth/Hau/Poseck/Lorenz, Einl. 

IPR, Rn. 3; BGH NJW 1996, 54; Siehr bezeichnet diesen Grundsatz plastisch als „den Arti-

kel 0 jeder IPR Kodifikation“, in: IPR, S. 359 f. 
6 Dogmatisch ist dies jedoch eher dem Gebiet des internationalen Zivilverfahrensrechts 

zuzuordnen, v. Hoffmann/Thorn, IPR, § 3 Rn. 1 f., 28 ff. 
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Im klassischen kontinentaleuropäischen IPR erfolgt die Anknüpfung über 

allseitige Kollisionsnormen.7 An dieser Stelle sollen in der gebotenen Kürze 

die allgemeine Systematik der Kollisionsnormen und die in diesem Kontext 

relevanten Begriffe dargestellt werden, um aufzuzeigen, inwiefern der ge-

wöhnliche Aufenthalt relevant ist. Vorwegzunehmen ist, dass auch die Kolli-

sionsnormen nur Mittel zum Zweck sind, welche letztlich benutzt werden, um 

die übergeordneten Ziele des IPR zu verwirklichen.8 

I. Der Anknüpfungsgegenstand  

Den ersten Teil jeder Kollisionsnorm bildet der sogenannte Anknüpfungsge-

genstand.9 Dieser stellt einen rechtlichen Sammelbegriff, einen sogenannten 

Systembegriff dar.10 Beispiele für solche Begriffe sind die „Geschäftsfähig-

keit“11, das „außervertragliche Schuldverhältnis aus unerlaubter Handlung“12 

und die „Rechtsnachfolge von Todes wegen“13. Es werden somit verschiedene 

zivilrechtliche Teilkomplexe kollisionsrechtlich zugeordnet. Um dies über-

sichtlich zu gestalten ist ein hoher Grad an Abstraktheit geboten.14 Den ent-

sprechenden Prüfungsschritt stellt die sogenannte Qualifikation15 dar. Gemeint 

                                                           
7 Dieses Konzept wurde in den letzten Jahrzehnten wiederholt in Frage gestellt, vgl. die 

kompakten Zusammenfassungen bei Raape/Sturm, 7 ff. oder v. Bar/Mankowski, IPR I, § 6 

Rn. 81 ff.; ausführlich Staudinger/Looschelders, Einl. zum IPR, Rn. 82 ff.; Kegel, in: FS 

Beitzke, S. 551 ff. (mit deutlicher Stellungnahme, warum man im „Vaterhaus“ des klassi-

schen IPR verweilen müsse); E. Lorenz, Zur Struktur des IPR (durchaus ambivalent); zum 

better-law-approach: Mühl, die Lehre vom „besseren“ und „günstigeren“ Recht im IPR. 

Zum Governmental-Interest Approach: Jayme, in: FS Kegel I, 359 ff.; Kronke, in: FS Jayme 

I, 461 (463 f.). Dass diese – insbesondere aus den USA stammenden – Ideen das „klassische 

IPR“ nicht aus den Angeln gehoben, sondern letztlich nur um einige Ideen bereichert und 

ergänzt haben, wird anschaulich dargestellt bei Coester-Waltjen, in: Politik und IPR, 1 ff. 

unter dem treffenden Titel „Totgesagte leben länger“.  
8 Kritisch zu der zu starken Fokussierung auf die Methoden (im Gegensatz zu den Auf-

gaben) des IPR: Basedow, in: IPR zwischen Tradition und Innovation, 1 (2, 10, 14). 
9 Junker, IPR, § 6 Rn. 3. 
10 Kegel/Schurig, IPR, S.327; v. Hoffmann/Thorn, IPR, § 6 Rn. 2, 4; Junker, IPR, § 6 

Rn. 3. v. Savigny spricht in diesem Kontext von der „Klasse der Rechtsverhältnisse“, in: 

System des heutigen Römischen Privatrechts VIII, S. 118. 
11 Art. 7 I EGBGB. 
12 Art. 4 I Rom II-VO. 
13 Art. 21 I EuErbVO. 
14 Kropholler, IPR, S. 114. 
15 Das Problem wurde 1891 zuerst erkannt von Kahn, JherJb 30 (1891), 1 (111 ff.); der 

Begriff der Qualifikation wurde von Bartin geprägt in: Clunet 24 (1897), 225 (227). Zur 

speziellen Bedeutung der Qualifikation im europäischen IPR Mankowski, in: FS v. Bar, 225 

(229 f.). 
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ist im Wesentlichen die „Subsumption unter den Tatbestand einer […] Kollisi-

onsnorm“,16 wobei der Tatbestand beziehungsweise dieser Teil des Tatbe-

stands eben jener Anknüpfungsgegenstand ist. Ob dabei der konkrete Lebens-

sachverhalt17, das entsprechend zu Grunde liegende Rechtsverhältnis18 oder 

das materielle Sachrecht19 subsumiert wird, stellt eine wohl nicht einheitlich zu 

beantwortende20 und letztlich weniger zielführende Frage dar.21 Denknotwen-

digerweise orientiert sich die Zuordnung eines Tatbestandes unter einen Sys-

tembegriff zunächst an der lex fori, also am IPR und am materiellen Recht des 

entsprechenden Gerichts,22 wobei bei europarechtlichen Kollisionsnormen die 

autonome Auslegung zu beachten ist.23 Ein im Kontext des Anknüpfungsge-

genstandes zu klärender Begriff ist der des Statuts.24 Dieser beschreibt einen 

eben solchen Sammelbegriff, der im konkreten Fall zur Anwendung kommt. 

Qualifiziert man beispielsweise einen Fall als deliktisch, kommt das Deliktsta-

tut eines noch zu bestimmenden Staates zur Anwendung.25 

II. Das Anknüpfungsmoment 

Nach der Qualifikation ist im folgenden Schritt der nächste Teil der Kollisi-

onsnorm zu betrachten, das Anknüpfungsmoment (auch Anknüpfungsmerk-

mal26, Anknüpfungskriterium27 oder Anknüpfungspunkt28).29 Dieses beschreibt 

ein rechtliches Kriterium, anhand dessen die einschlägige Rechtsordnung zu 

                                                           
16 Kropholler, IPR, S. 114. 
17 Rabel, RabelsZ 5 (1931), 241 (245); Mansel, in: FS Canaris, 739 (746); Kroll-Ludwigs, 

Die Rolle der Parteiautonomie im europäischen Kollisionsrecht, S. 304 f. 
18 So bspw. BGH NJW 1996, 54 (55). 
19 So Neuhaus u. a. für Eingriffsnormen, Neuhaus, Grundbegriffe des IPR, S. 121 f. 
20 Siehr, IPR, S. 429; Rauscher, IPR, Rn. 443; MüKoBGB/v. Hein, Einl. IPR, Rn. 112 f. 
21 v. Hoffmann/Thorn, IPR, § 6 Rn. 1 Fn. 4; Junker geht sogar von einer rein begrifflichen 

Differenzierung aus, IPR, § 7 Rn. 12 f. 
22 Rauscher, IPR, Rn. 445; Raape/Sturm, IPR, S. 258, 277; Junker, IPR, § 7 Rn. 26; 

MüKoBGB/v. Hein, Einl. IPR, Rn. 115, 118; Schurig, Kollisionsnorm und Sachrecht, 

S. 215 ff.; BGHZ 29, 137 (139); 44, 121 (124); 47, 324 (332); BGH NJW 1996, 54; a. A.: 

Wolff, IPR, S. 50 ff. 
23 Junker, IPR, § 2 Rn. 20. 
24 Näheres zu dem Begriff: Junker, IPR, § 9 Rn. 1; v. Bar/Mankowski, IPR I, § 1 Rn. 18; 

Brödermann/Rosengarten, IPR/IZVR, Rn. 22 ff.; v. Hoffmann/Thorn, IPR, § 2 Rn. 33. 
25 Ausführlich zu dieser Diktion insbesondere in Abgrenzung zum „lex“: v. Bar/Man-

kowski, IPR I, § 1 Rn. 18. 
26 Bamberger/Roth/Hau/Poseck/Lorenz, Einl. IPR Rn. 34. 
27 Rauscher, IPR, Rn. 448. 
28 Brödermann/Rosengarten, IPR/IZVR, Rn. 20. 
29 Kropholler, IPR, S. 136. 
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bestimmen ist. Ist dieses Kriterium abstrakt, wird also nicht nur in eine spezi-

elle Rechtsordnung verwiesen, ist die Kollisionsnorm allseitig.30 Normsyste-

matisch ist umstritten, ob das Anknüpfungsmoment einen Teil des Tatbestan-

des oder die Rechtsfolge der Kollisionsnorm darstellt.31 Letztlich kann dies 

vorliegend dahinstehen. Beispiele für entsprechende Anknüpfungsmomente 

sind der Ort des Schadenseintritts32, das Recht, welches durch Vereinbarung 

bestimmt wurde33, die Staatsangehörigkeit oder der gewöhnliche Aufenthalt.  

Regelmäßig ist dieses Fundament34 des Anknüpfungsmomentes an eine na-

türliche oder juristische Person gekoppelt, das sogenannte Anknüpfungssub-

jekt.35 So knüpft Art. 4 I lit. a) Rom I-VO an den gewöhnlichen Aufenthalt des 

Verkäufers, Art. 13 I EGBGB an die Staatsangehörigkeit der Verlobten und 

Art. 22 I EuErbVO an die Rechtswahl des Erblassers an. 

Zudem enthält jedes Anknüpfungsmoment eine zeitliche Komponente, auch 

wenn diese nicht immer explizit genannt ist.36 Ist ein bestimmter Zeitpunkt in 

der Norm fixiert, spricht man von einer unwandelbaren Anknüpfung37. Bei-

spiele sind der Zeitpunkt des Todes des Erblassers im Rahmen von Art. 21 I 

EuErbVO oder der Zeitpunkt der Annahme als Kind bei Art. 22 I 2 EGBGB. 

Ist eine derartige Fixierung nicht festgeschrieben, ändert sich das anwendbare 

Recht mit Änderung der für das Anknüpfungsmoment relevanten Tatsache 

(sog. wandelbare Anknüpfung).38 

Das durch das Anknüpfungsmoment bestimmte Recht wird – in Abgrenzung 

zum Statut – als lex bezeichnet.39 Abstrakt wird es durch das Anknüpfungsmo-

ment bezeichnet (lex fori, lex rei sitae, lex delicti commissi, etc.), konkret durch 

das entsprechende nationale Recht. Man könnte also formulieren, dass sowohl 

                                                           
30 Ein unmittelbarer Verweis in eine konkrete Rechtsordnung, sog. einseitige Kollisi-

onsnormen (bspw. Art. 38 III des Schweizer IPRG), stellt mittlerweile eine Ausnahme dar. 
31 Für eine Klassifizierung als Rechtsfolge heute primär Bamberger/Roth/Hau/Pos-

eck/Lorenz, Einl. EGBGB Rn. 34. Für eine Klassifizierung als Teil des Tatbestands u. a. 

Kegel/Schurig, IPR, S. 310 ff. Zum Streitstand MüKoBGB/v. Hein, Einl. IPR, Rn. 57. 
32 Art. 4 I, 5 I lit. c) Rom II-VO. 
33 Art. 22 I EuGüVO, 3 I Rom I-VO. 
34 Frei abgeleitet von Trammer, welcher den Begriff base (fr.) benutzt in: FS Schmitthoff, 

367 (368). 
35 Rauscher, IPR, Rn. 189; Kropholler, IPR, S. 136. 
36 Trammer, in: FS Schmitthoff, 367 (368 f.). 
37 Neuhaus, Grundbegriffe des IPR, S. 301. Keller/Siehr (Allgemeine Lehren des IPR, 

S. 397) merken zu Recht an, dass der geläufige Begriff der (Un-)Wandelbarkeit einer An-

knüpfung suggeriert, es handle sich um die Möglichkeit einer nachträglichen Rechtswahl; 

sie verwenden deshalb den Begriff der (Un-)Beweglichkeit. Auf Grund der allgemeinen Ver-

wendung von ersterem Begriff, wird im Weiteren dennoch dieser verwendet. 
38 Keller/Siehr, Allgemeine Lehren des IPR, S. 404 f. 
39 Ausführlich zu dieser Diktion insbesondere in Abgrenzung zum „Statut“: v. Bar/Man-

kowski, IPR I, § 1 Rn. 18; Junker, IPR, § 6 Rn. 11. 
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Statut als auch lex im Ergebnis die durch Anknüpfung ermittelte Rechtsord-

nung bezeichnen, jedoch einmal aus Perspektive des Anknüpfungsmomentes, 

einmal aus Perspektive des Anknüpfungsgegenstands. 

Am Ende dieses Schrittes wurde durch Auslegung40 des abstrakten Anknüp-

fungsmomentes der konkrete Sachverhalt einer Rechtsordnung zugewiesen.41 

III. Zwischenergebnis 

Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass das IPR ein Geschehen durch Kol-

lisionsnormen einer Rechtsordnung zuordnet. Die Anknüpfung geschieht 

durch das Zusammenspiel von Anknüpfungsgegenstand und Anknüpfungsmo-

ment.42 Der gewöhnliche Aufenthalt stellt dabei ein mögliches Anknüpfungs-

moment dar, welcher an ein Anknüpfungssubjekt gebunden ist.  

B. Der Begriff des Personalstatuts 

Als Ausgangspunkt für die weitere Arbeit ist zunächst festzulegen, was unter  

dem Begriff des Personalstatuts verstanden werden kann, gibt es doch durchaus 

markante Unterschiede in der Verwendung dieser Begrifflichkeit.43 Dies gilt 

sowohl für den abstrakten Gebrauch (I.), als auch für die inhaltliche Bestim-

mung (II.). Ziel der folgenden Ausführungen ist es indes nicht, eine Wertung 

zu treffen, welche Verwendung „am besten“ wäre, sondern aufzuzeigen, wel-

che Dimensionen der Begriff haben kann und in welcher Bedeutung er im Wei-

teren verwendet wird. 

I. Die generelle Terminologie 

Eine Variante der Verwendung des Begriffes findet sich in Art. 5 EGBGB: 

Dort ist unter der Überschrift „Personalstatut“ geregelt, welche Rechtsordnung 

zur Anwendung kommt, sofern jemand mehrere oder keine Staatsangehörigkeit 

hat. Das Personalstatut somit ist diesem Kontext konkret das anwendbare An-

knüpfungsmoment.44 Auf die Frage „was ist das Personalstatut einer bestimm-

ten Person?“ wäre nach dieser Diktion die Antwort somit „dasjenige Anknüp-

fungsmoment, das am zuständigen Gericht hierfür maßgeblich ist.“45 

                                                           
40 Kegel, IPR im EGBGB, vor Art. 7, Rn. 25. 
41 Vgl. auch Brödermann/Rosengarten, IPR/IZVR, Rn. 25. 
42 Ähnlich kompakt auch Brödermann/Rosengarten, IPR/IZVR, Rn. 21. 
43 Vgl. hierzu auch Keller/Siehr, Allgemeine Lehren des IPR, S. 397; v. Bar/Mankowski, 

IPR I, § 1 Rn. 22 ff.; Mansel, Personalstatut, Staatsangehörigkeit und Effektivität, Rn. 36; 

Stern, Das Staatsangehörigkeitsprinzip in Europa, S. 21 ff.  
44 So auch, Wolff, IPR, S. 38; Brödermann/Rosengarten, IPR/IZVR, Rn. 24; BGH NJW 

2016, 3174 f. 
45 Noch deutlicher ist in dieser Hinsicht das österreichische IPRG, dieses bestimmt in § 9: 

„(1) Das Personalstatut einer natürlichen Person ist das Recht des Staates, dem die Person 
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Ein ähnlicher Ansatz ist bei Kegel/Schurig zu finden, welche zwar auch auf die 

maßgeblichen Anknüpfungsmomente abstellen, diese jedoch auf Basis der 

Gesamtheit der entsprechenden Sachnormen bestimmen. Sobald diese 

Bestimmung erfolgt ist, kann sich das Personalstatut in diesem Sinne auch auf 

weitere Anwendungsbereiche erstrecken.46 

Neuhaus bezeichnet das Personalstatut nach deutscher Terminologie als 

„diejenige Rechtsordnung, welche für alle persönlichen Rechtsverhältnisse ei-

nes Menschen oder auch einer juristischen Person oder einer sonstigen Perso-

nengesamtheit maßgebend ist.“47 Zumindest im Hinblick auf den Begriff des 

„Statuts“ liegt hierin eine gängige Verwendung. So wie das Ehegüterstatut die-

jenige Rechtsordnung ist, nach der ehegüterrechtliche Fragen zu klären sind, 

ist das Personalstatut in diesem Sinne diejenige Rechtsordnung, nach der per-

sönliche Rechtsverhältnisse zu klären sind.  

Rauscher versteht unter dem Personalstatut „Rechtsangelegenheiten, die ei-

nen – oder mehrere – Beteiligte persönlich angehen“48. Es handelt sich nach 

dieser Definition somit nicht um ein Statut im eigentlichen Sinne, sondern um 

einen Anknüpfungsgegenstand beziehungsweise einen Sammelbegriff für eine 

Kategorie von Anknüpfungsgegenständen. 

Trotz der Widersprüche in der Verwendung gibt es doch einen gemeinsamen 

Kerngedanken: Es geht um eine Zuordnung auf Grund eines besonderen Nähe-

                                                           
angehört. Hat eine Person neben einer fremden Staatsangehörigkeit auch die österreichische 

Staatsbürgerschaft, so ist diese maßgebend. Für andere Mehrstaater ist die Staatsangehörig-

keit des Staates maßgebend, zu dem die stärkste Beziehung besteht. (2) Ist eine Person staa-

tenlos oder kann ihre Staatsangehörigkeit nicht geklärt werden, so ist ihr Personalstatut das 

Recht des Staates, in dem sie den gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

(3) Das Personalstatut einer Person, die Flüchtling im Sinn der für Österreich geltenden 

internationalen Übereinkommen ist oder deren Beziehungen zu ihrem Heimatstaat aus ver-

gleichbar schwerwiegenden Gründen abgebrochen sind, ist das Recht des Staates, in dem sie 

ihren Wohnsitz, mangels eines solchen ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat; eine Verweisung 

dieses Rechtes auf das Recht des Heimatstaates (§ 5) ist unbeachtlich.“ In den konkreten 

Kollisionsnormen (§ 12 ff.) wird das Personalstatut i.d.S. als Anknüpfungsmoment genutzt.  
46 Kegel/Schurig, IPR, S. 443, insofern auch treffend die Bezeichnung „Personalstatut im 

Anknüpfungssinne“. Raape/Sturm sprechen insoweit vom „Personalstatut im uneigentlichen 

Sinn“, in: IPR I, S. 105. In dieser Verwendung auch Spickhoff, IPRax 1995, 185 (186); zur 

Konsequenz dieser Verwendung bei Spickhoff unten § 7 A. 
47 Neuhaus, Grundbegriffe des IPR, S. 201. Diese Definition wird ebenfalls von Krophol-

ler übernommen, IPR, S. 261. Ähnlich auch Nussbaum, Deutsches IPR, S. 104; v. Hoff-

mann/Thorn, IPR, § 2 Rn. 33, § 5 Rn. 3; Enneccerus/Nipperdey, AT des bürgerlichen Rechts, 

S. 259 f.; Siehr, IPR, S. 82. 
48 Rauscher, IPR, Rn. 190; in dieser Verwendung ebenso: Drucksache BT 10/504, S. 30; 

Braga, Staatsangehörigkeits- oder Wohnsitzprinzip?, S. 9. 
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verhältnisses der betroffenen Person, entweder zu gewissen Anknüpfungsge-

genständen, gewissen Anknüpfungspunkten oder gewissen konkreten Statu-

ten.49 

In der vorliegenden Arbeit soll der Begriff des Personalstatuts als Sammel-

begriff für Anknüpfungsgegenstände genutzt werden, deswegen lautet die kon-

krete Frage der Arbeit: „Kann die Anknüpfung des Personalstatuts (im Sinne 

eines Sammelbegriffes für Anknüpfungsgegenstände) an den gewöhnlichen 

Aufenthalt (als Anknüpfungsmoment) in der aktuellen Form in allen Teilberei-

chen Anknüpfungsgerechtigkeit gewährleisten?“ Zwar kann man dieser Ver-

wendung des Begriffes entgegenhalten, dass sie auf Grund von spezifischeren 

Anknüpfungsgegenständen obsolet ist;50 jedoch ist zu bedenken, dass es wegen 

des Wunsches nach einer einheitlichen Anknüpfung für das Personalstatut51 

einer Auseinandersetzung mit genau dieser Terminologie bedarf. Zudem soll 

für den vorliegenden Kontext genau das Persönliche an den entsprechenden 

Gegenständen relevant sein.52 

II. Die konkreten Inhalte 

Zu klären bleibt, welche Anknüpfungsgegenstände konkret vom Begriff des 

Personalstatuts umfasst sein sollen. Zunächst ist eine enge Verwendung denk-

bar, im Rahmen derer die „rechtserheblichen Fähigkeiten und Eigenschaften 

einer Person“53 (bspw. die Rechts- und Geschäftsfähigkeit) erfasst werden 

(Personalstatut i.e.S.).54 Dieser Gebrauch ist zwar begrifflich am deutlichsten, 

wird jedoch den heute gängigen Verwendungen nicht gerecht.  

Im weiteren Sinne fallen unter den Begriff die persönlichen Rechtsverhält-

nisse eines Individuums. Vielfach55 wird für die konkreten Inhalte auf das Nie-

derlassungsabkommen zwischen dem Deutschen Reich und dem Kaiserreich 

                                                           
49 So i. E. auch Rabel, The Conflict of Law I, S. 116; Mansel, Personalstatut, Staatsange-

hörigkeit und Effektivität, Rn. 36. 
50 So Kegel/Schurig, IPR, S. 443. 
51 U. a. Nussbaum, Deutsches IPR, S. 104; Rentsch, ZEuP 2015, 288 (294). Ausführlich 

hierzu unten § 6 A. 
52 Vorsicht ist geboten bei Übersetzungen des Begriffes, bspw. statut personnel (fr.) oder 

personal status (engl.). Hierzu v. Bar/Mankowski, IPR I, § 1 Rn. 24 ff.; siehe auch Rabel, 

The Conflict of Law I, S. 113 f.; Baetge, StAZ 2016, 289 (291). 
53 Nussbaum, Deutsches IPR, S. 40. 
54 Eine derartige Kategorie ist schon bei v. Savigny zu finden: System des heutigen Rö-

mischen Privatrechts VIII, S. 12, 134 ff.  
55 Bspw. Nussbaum, Deutsches IPR, S. 105, Fn. 2; v. Bar/Mankowski, IPR I, § 1 Rn. 22 f.; 

Neuhaus, Grundbegriffe des IPR, S. 201, Fn. 539; MüKoBGB/v. Hein, Art. 5 EGBGB, Rn. 9. 


